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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §67 Abs8 lita idF 1989/660;

Rechtssatz

Bei "Boni8kationen", welche dienstvertraglich eindeutig festgelegte variable Gehaltsbestandteile darstellen und

entsprechend den jeweiligen Anstellungsverträgen am Letzten jenes Monats, in dem das Ergebnis des betre<enden

Geschäftsjahres beschlossen wird, fällig werden, handelt es sich um keine Lohnnachzahlungen im Sinn der

Bestimmung des § 67 Abs 8 lit a EStG 1988.
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